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1. Bei Notfällen Ruhe bewahren, keine Panik verursachen! 
 

2. Brand melden 
 

    Feuerwehr/ Rettungsdienst alarmieren .…………………………..112 
 

 
 

 WO  
 WAS 
 WIE VIELE 
 WELCHE 
 WARTEN 

brennt es? 
ist passiert? 
sind betroffen? 
Gefahren gibt es? 
auf Rückfragen! 

 

    Leitstelle der VGF informieren .……………………..069- 213 - 22222 
 
3. In Sicherheit bringen 
 

 
 

 gefährdete Personen verständigen 
 hilflose Personen aus dem Gefahrenbereich bringen 

 

4. Löschversuch unternehmen 
 

 

 

 

 Feuerlöscher benutzen 
 Brandbekämpfung ohne Gefährdung der eigenen Person 
 Personenrettung ist wichtiger als Brandbekämpfung 

 

5. Verhalten bei Unfällen 
 

 
 

 Versorgung der Verletzten 
 Absicherung des Unfallortes 
 Hilfe organisieren 

6. Verhalten nach Eintreffen der Feuerwehr / Rettungsdienste 
 

 Kurze, sachliche Auskunft geben über: 
 Zugang zu gefährdeten Personen und den Brandherd 
 Ort, Lage und Ausdehnung des Brandes 




